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Erscheint Mittwoch und Samstaz. tzHÄ K ^ î 'à Halbjährlich tu SoloU uri, Fr. L. vv.
Jiiscr.ite: tü Cts. die Zeile. !Z.ß.ß A- S- H G » s Portofrei der Schweiz Fr 4.

W 35. MM^ooà äsn 30. ^.pi'il. 1862.

Die Projekte eines Psthnm Schtvii) und eines Disthnins

Ln.,ern in den Wuldstättcn.

- 5 Tic „Kirchen .Zeitung" hat das von der Regie-

rung von Obwaldcn ausgearbeitete Projekt eines BiZ-

thniuS Schwyz mitgetheilt iiiid erörtert, seither hat eine

Konferenz der Uitantonc (anS geistlichen und weltliche,!

Abgeordneten bestehend) diese BiSthi»uS-Angelcgenhcit an

die Hand genommen nnd den i. April folgende ü> Beschlüsse

gefaßt

l. Cd sei von der Konferenz eine Kommission von acht

Mitgliedern „iecerzusetze», welche einen gemeinsamen, alle»

Verhältnissen angemessenen Vorschlag z»r vereinten Regelung

der BisthninSverhältnisse der llrkantone zn entwersen hat. 2.

Behufs dieser Arbeit sollen der Kommission sowohl der vom

hohen Stande Obwaîde» vorgelegte Organisalionsentwnrs, wie

er ans den Berathungen der Konferenz hervorgegangen und

zwar namentlich zur Vornahme der Redatüiou, alL auch die

tlebereinkunft des h. Standes Schwyz mit dem Bischof von

Chnr vom Jahr l 82 ä für Anschluß an dieses Bisthuni, sowie

die srühecn Bislhumsvcrhandlungcn der drei Urkantone als

Stoff zu ihren Berathungen eingehändigt werden. 2, Die
Kommission erhält Vollmacht, sich sowohl mit den Regiern»-

ge» der Urkamolie alS mit den betreffenden tirchlichcn und

weltlichen Behörde» znr Lösung ihrer Ausgabe in Korrcspou-

eenz und ins lZinvcrnehnien zn setzen. 4. Die Konlnussion

wird die Konferenz zur Anhörung nnd Würdigung ihrer Vor-
schlage wieder einberufen, sobald diese letzter» von ihr vorbe-

rathen sein werden, ä. Gegenwärtiger Beschluß soll sowohl
den Regierungen der Urständc als den Mitgliedern der Konfe-

renz mitgetheilt werden.

linier den obwaltenden Umständen dürfte es nicht un-

zeitgemäß sein, dem Publikum anch den Entwurf eines

BiSt hum s Lu; er» mitzutheilen, welcher in der

ìâzcr-Epoche ausgearbeitet wurde und die HH. Propst
Kans m a n n und S ch ultheiß Sie g w art- M ü llcr zu

Verfassern haben soll.

Derselbe lautet:

In gewissenhafter Erwägung der gegenwärtigen Zustände

der katholischen Kirche in der Schweiz; von der Nothwendigkeit
eines engern kirchlichen Verbandes und der daraus hervor-
gehenden Eintracht und Stärke für Kirche und Staat; — im

Gefühle der Pflicht, leider schon zu lange andauernden Provi-

sorien endlich einmal ei» Ende zu machen; in Beherzig»,!g
wohlbegriondeler und viel ausgesprochener Wünsche des Volkes
und der Geiitlichke.it, sowie endlich in fester Ueberzeugung,
den Wünschen des hl. Stuhles bereitwilligst entgcgenzu-
kommen, haben sich die katholischen Stände, Luzern/ Uri,
Schwvz, Untermalten, Ob- nnd Nid dem Wald nnd Zug
zur Errichtung eines Waldflätten-BisthninS, unler endcsge-
setzten, Datum, nnd unter folgenden Bedingungen vereinigt;
um dann ans der Grundlage dieser Vorschläge die Unterhemd-
Innge» mit de,» ht. römischen Stuhle durch hiezn Bevoll»,äch-
tiglc einznteiten.

Art. t. Die UmschreVnng des »en zn errichtende» Bis-
thlmis Lnzern (oder Waldstcilten) umfaßt die ganze katholische
Bevölkerung der Kantone, Lnzern, Uri, Bc!nv,?z, Untcrwalde»,
Ob- und Nid dem Wald und Zug, wofern für Urseru
i» der Folge die Einwilligung des hl. Stuhles erhältlich
sei» wirk.

Art. 2. Ver BischosS-Sitz ist tu Luzern. Die gegen-
wärtige Stiftskirche zu St. Leodegnr, mit Beibehalinng ihrer
bisherigen Eigenschaft als Pfarrkirche der S adi Lnzern und
Stiftskirche der Ehe,Herren, würd unler den, Namen Kathedrale
zum hl. Leodegar, znr DomUrcbe erhoben.

Art. 5. Der Bischof wird nach den laiionische,, Vor-
schrislen vom Domkapitel aus der Bisthums.Geistlichkeit er-
wählt, nnd erhält durch den hl. Stuhl die lanonisrhe Ei»-
setznng nach vorgenommenem Verbat-Prozcß über die kirchlichen
Eigenschaslen des Gewählie».

Zur Wahlsähigkeit desselben würd ersorderi, daß der zu
Wählende der Diözcsa» Geistlichkeit angehöre nnd selbst »ich-
rere Jahre i» der Seeisorge, in: Lehranite, oder bei Ver,val-
tnng des BislhnmS mit Auszeichnung »nd Verdienst gear-
beitet habe.

Die Wahl des Bischofs findet unverzüglich „ach der ka-
„onischen Wahl per residircnde,, und nichircsidirendcn Domherren
statt in der Kathedrale, durch absolute Stimmenmehrheit, »ach
dem üblichen Wahlmodns.

Art. â. Der Jahrcsgehalt des Bischofs würd auf 5U(>(>

Schweizcrfrcmke» festgesetzt.

Art. ä. Der h. Stand Luzern, ,»,i seine Theilnah,»e für
das Bisthnm zn bethätigen, weist dem Bischöfe in möglichster
Nähe seiner Kathedrale eine, seiner Würde angemessene freie
Wohnung a», und übernimmt allein den Unterhalt der Gebän-
lichkeiten derselbe».

Art. l>. Zur Verwaltung der Diözese sowohl, als des

feierliche» Gottesdienstes und des Chores in der Kathedrale
wird der Bischof ein Kathedral- oder Domkapitel erhalten;
mit allen jene» Pflichten »nd Rechten, wie sie von den Eauones
und apostolische» Konstitutionen gefordert werden, und wie sie

in den schweizerischen Diözesen in Uebung sind.
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Art. 7. Dieses Kathedral- oder Domkapitel beacht aus

zwölf Domherren, deren sechs residirendc und sechs nicht resi-
dircnde oder loronses sein sollen.

Von den sechs Residirenden sind fünf von Luzern und
einer alternatim von den autheilhabendcn Kantonen nach einem

zu verabredenden Modus zu besehen.
Von den sechs Nichtresidircnden wird einer von der Re-

gierung von Luzern, die übrigen fünf von den Ständen Uri,
Unterwalden und .Zug je Einer, und von Schwyz zwei; —
mit Ausnahme des Standes, der den residirenden Domherrn
gibt, statt welchem dann kein nichtresidirender Domherr mehr

gegeben wird, — auf einen Dreicrvorschlag der betreffenden

Kapitel von der Regierung, mit Beobachtung der kanonischen

Forderungen an den zu Erwählenden, ernannc.

Art. 8. Unter diesen zwölf Domherren ist ein einziger

Dignitar, unter dem Namen Tompropst. Hingegen bezeichnet

der'Bischof nach den Satzungen deS Tndentini einen ans den

übrigen Domherren als Pönitentiar, und einen Andern als

Theolog, welcher an festgesetzten Tagen Unterricht in der Elan-
benslchre ertheilt.

Art. 0. Die fünf residirenden Domherren werden von

l Regierung des Standes Luzern ans den Chorherren der

v.sherigcn Stift zu St. Levdegar gewählt, oder was wünsch-

barer wäre voni hl. Vater.
Art. 10. Der Gehalt eines residirenden Domherren be-

steht in 1000 Schweizersranken sammt Haus und Garten;
eines Nichtresidircnden in 800 Schweizcrfranken.

Diejenigen, welche in den Kantonen Luzern, Zug und

Schwyz bereits nichtresidircnde Domherren sind, treten mit

dieser neuen Würde und dem ihnen bestimmten Gehalt in das

neue Bisthnm.
Art. l l. Jeder der betreffenden Kantone erhält zur Förde-

rung und Erleichterung der Geschäfte einen oder zwei bischüf-

liche Kommissarien, wie bisher; mit den in den betreffenden

Ständen üblichen Vollmachten. Diese Stelle ist auch mit jener

eines nicht residirenden Domherren vereinbar.

Art. 12. Um als resitircnder oder nichtresidirender Dom-

Herr wählbar zu sein, soll der Betreffende Säcularpriester

sein; im Allgemeinen die kanonische» Eigenschaften besitzen, und

im Besondern in einem der betreffenden Stände mehrere Jahre
die Seelsorgc mit Eifer und Fleiß geübt, oder andere geistliche

Verrichtungen gepflogen, oder in Führung der Curialgeschäfte,

oder einem höhern Lehramte sich verdient gemacht haben.

Art. 13. DaS Kapitel der Chorherren zum hl. Leodegar,

aus welchem nach Art. 9 die fünf Domherren ernannt werden,
bleibt in sich selbstständig und übt wie bisher seine Rechte und

Pflichten. (ES wird dieSfalls dasselbe beobachtet, wie mit der

Stift St. Urs und Viktor in Solothnrn, observât!-, odser-

vanclis.)
Wenn ein Chorherr Domherr wird, so erhält derselbe aus

dem Diözesanfond einen Zuschuß bis ans Fr. 1600 fix.

Es versteht sich von selbst, daß dabei die Stipendien und

Präsenzen nicht einbegriffen sind. Ebenso werden die Chor-

Herrenhäuser Domhänser, wobei aber, wie bisher, das Chor-

Herrenstift den Unterhalt w. übernimmt, ohne Kosten der Re-

gierung. Der Stiftsprvpst, welcher zugleich Propst des Dom-

kapitelS ist, erhält eine Zulage von Fr. 500 zu seinem biS-

herigen Einkommen als Stiftspropst, so, daß es im Ganzen

auf Fr. 2500 zu stehen kömmt.

Art. 14. Ein jeweiliger Propst an der Chorherrenstift zu

St. Levdegar ist auch Propst des Domkapitels.
Art. 15. In Hinsicht auf den Unterhalt der bischöflichen

Kanzlei, der Uebcreinknnft, bczüglich'anf Gebühren und Taxen,

der Sitzungsgcloer in Ehesachen u. s. w. solle mit dem Bischof

seiner Zeit ein Vertrag abgeschlossen werden; ebenso in Bezie-

hung auf Visitations- und Firmungsreisen. (Oder kann auch

dieses in Verbindung mit einem Konkordat mit dem hl. Stnhlc
stipulât werden.)

Art. 10. Der Kathedralkirche zum hl. Leodegar diene»
alS Kapläne sechs von den am Chorslift zum hl. Levdegar an-
gestellten Kapläne.

Art. 17. An den Gehalt des BischofeS zahlen Luzern die
eine, Die Stände Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug die
andere Hälfte von je Fr. 2500. ^

Art. 18. Die Bezahlung der residirenden Domherren findet
auf die in Art. 13 bezeichnete Weise statt. Für den residiern-
den Domherrn der andern Stände haben solche Fr. 1000
jährlich z» entrichten.

Art. 10. Die Unkosten der Kathedralkirche, welche zu-
gleich SliftS- und Pfarrkirche ist, werdcn auf die gleiche Weise,
wie bis anhin, ohne Nachtheil oder Mitleidenschaft der Bis-
thumskantonc getragen. Hingegen verbleibt derselben auch un-
geschmälert uns ungestört die bisherige Verwaltung.

Während der Vncalur w. fällt die eine Hälfte den. Bis-
thnmsvcrwescr zu, die andere dem Fond.

Art. 20. Die uichiresidirenden Domherren werden von
jenen Stände» bezablt, welche sie erwählten.

Art. 21. Die betreffenden Kantone werden zu Handeu
des Bischofes und seines Domkapitels sich über die nöthige
Fondirung ihrer Leistungen in Kapitalien oder Liegenschaften
durch eine spätere Unterhandlung mit dem hl. Stuhle ins
Einverständniß setzen und weisen inzwischen dafür bestimmte und
gesicherte Einkünfte aus, und gewährleisten deren freien regel-
mäßigen Bezug und die Unvcräußerlichkcit derselben.

Art. 22. Falls die Wahl des Bischofes oder der Dom-
Herren nicht inner der kanonisch festgesetzte» Zeit stattfände,
tritt das .Ins clvvolutiouis an den hl. Stuhl ein.

Art. 23. Die »ichtresidirende» Domherren übernehmen die
Kantone je- mit Fr. 300 jährlich zu entschädigen. Jener Stand
oder Kautonsthcil, der statt dein nichtresidirenden Domherren
den residirenden gibt, gibt an denselben die Fr. 300 auch ab;
die übrigen Fr. 1300 wie die Fr. 2500 an den Bischof und

Fr. 500 an den Dompropst; — zusammen die Fr. 4300
jährlich ertragend, werdcn auf die vier Kantoue Uri, Schwyz,
Unterwalden und.Zug nach Verhältniß der Volkszahl repartirt,
wofür also von jedem .Stand ein äguivalirender Bischossfond
auszuscheiden wäre.

Art. 24. Kreuz, Kleidung >c. des ueuzuerwählendcn Dom-
kapitcls ist jenes der gegenwärtigen Chorstift zu St. Leodegar.

(Eid glaubt man vom Bischof keine» fordern zu sollen.)
Art. 25. Zum Schlüsse wäre noch zu bemerken, daß aller-

dingen dann auch dir Errichtung nues BisthumS-Scminar
höchst wichtig wäre und nicht außer Acht zu lassen, sondern
beim gleichen Kmifercnz-Zusammentrilte, wo möglich zu behau-
deln und als integrirender Theil ins BiSthumskonkordat auf-
zunehmen. Diese Seminar-Einrichtung hängt aber vorzüglich
von Luzern ab, welches bereits ein Seminar gegründet hat,
und es wäre dann zu unterhandeln, unter welchen Konditionen
Luzern den Theologen der übrigen Stände die Aufnahme zu-
sichern würde.

>-< P Um zur Verbreitung der so uothweudigeu und

heilsame» Haus-Andacht iu unserer Zeit beizutragen, macheu

wir Geistliche und Laycn aufmerksam auf die soeben er-

schicucnc Schrift: „Katholisches Hausbilchlciu für
christliche Familien zum Gebrauche beim häuslichen
Gottesdienste." Dasselbe enthält: die H a us m esse,
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das gemeinschaftliche Abend- und Morgcngc-
bet, das Rose nkanzgc bet, sowie fromme Uebungen
und Gebete, welche bei verschiedenen Llulassen und in all-

gemeinen und besondern Anliegen verrichtet werden können

und ,vurde herausgegeben von Johann Georg Joseph

Sig ri st, Domkapitnlar. (Einsiedeln bei Bcnzigcr, 189 S.)
Wir haben keinen Vtangcl au katholischen Gebetbüchern und

man kann sagen, die katholische Literatur ist iu diesem Fache

weitaus am fruchtbarste». Indessen müssen mir dieses so

eben erschienene katholische Hansbüchlein dennoch als eine

willkommene Gabe begrüßen, weil es speziell einem Be-

dürfnisse entspricht, für das in vielen andern Gebetbüchern

nicht die gewünschte Nahrung geboten wird. Der Herr
Verfasser hat es vorzüglich auf die Hansandacht und

namentlich auf die gemeinschaftliche abgesehen. Die

gemüthliche Hausandacht, gleichsam der religiöse Kern des

Familienlebens, liegt leider in gar vielen Häusern brach.

Die Förderung derselben wäre darum ein sehr wünsehcns-

werthes und verdienstliches Unternehmen, das wir im vor-

liegenden Wertteil, gebührend anerkennen. — Vor einigen

Jahren hat die leider jetzt eingegangene Gesellschaft des

hl. Nikolaus von Flüc unter gleichem Titel auch ein

Hausbüchlein herausgegeben, das in aszctisch instruktiver

Richtung des Guten sehr viel gewirkt hat. — Das Vor-

liegende ist sehr populär gehalten und kann eine kleine ka-

tholische Ha uspo stille des Gebetes genannt werden, das

im Behindcrungsfalle den katholischen Gottesdienst, wenn

möglich, ersetzen soll. Ein entschiedener kirchliche, Geist

durchweht daS Ganze und spricht vom Gemüth zum Gemüth.

Wir empfehlen die Verbreitung desselben den Seelsorgern

angelegentlichst und wünschen die Aufnahme desselben in

recht vielen Haushaltungen, namentlich in solchen, die ans

Bergen und entfernten Gehöften wegen weiter Entfernung

von der Pfarrkirche den häuslichen Gottesdienst zu pflegen,

doppelt verpflichtet sind. — Die Ausstattung ist recht brav,

indem zwei sehr ansprechende Bilder den Titel zieren und

der große Druck auch für ältere Leute das Lesen „„gemein
erleichtert.

— P Bundcsstadt. Der päpstliche Gesandte, Msgr.

Bovieri, hat dem Bnndcsrathc zwei neue 'Noten zugchen

lassen. Die eine betrifft die Aufhebung des Klosters Rheinau,
die andere das neue Gesetz über die Scheidung gemischter

Ehen.

— P Wandt. Für die katholischen Schulen in Nvon

wird in Paris Geld gesammelt. Den 24. predigte der

Bischof Viaret zu Gnnstcn derselben in der Madeleine.

^ P St. Gallen. Vor dem Kantonsgericht in St.
Gallen stand dieser Tage ein Knabe, der kaum an die

Höhe der Schranken reicht Der Richter glaubt, hier liege

ein Irrthum ob, der Knabe habe offenbar das Primarschul-

gebändc betreten wollen. Leider aber ist es kein Irrthum,
es ist Wahrheit, und ist eine Eeschcinung, die in diesem

Jahre schon zum dritte» Male vor den Schranken des Kau-
tonsgcrichtes aufgeführt wird und den Richter jcweilen mit
Schrecken und Wehmnth erfüllen muß. Ein Knabe, IN

Jahre alt, steht da, mehrere Diebstähle in einem Gesammt-
betrage von 59 Franken 50 Rappen angeklagt. Damp...»,
moron!

" P Nidwaldcn. Edler Aemterzwang. Als Gr.
Landammann Kaiser sich wiederholt für Nichtannahme einer
neuen Wahl erklärte, traten einige um das Wohl des Lau-
des aufrichtig besorgte Männer zusammen und zeichneten
die Summe von 1000 Franken als Gabe an den
Grü ndungsfond unseres K'antonsspitalS, wenn
Hr. Kaiser das Dpfer bringe und die Last der Negierung wie-
der auf sich nehme, lieber,vältigt von diesem wackern In-
traue,isvotum gab Hr. Kaiser sodann eine zustimmende Er-
klärung ab.

^ P Luzeru. Da die Drtspolizci der Stadt Luzern
trotz der Einsprache des Pfarramts darauf dringt, daß die

Selbstmörder auf dem hiesigen Kirchhofe in der gewöhn-
lichen Gräberreihe beerdigt werden, so hat es sich gefügt,
daß Dr. Steiger rechts und links Selbstmörder zur Seite
hat und so zwischen Mördern begraben liegt!

- P So'otlmrn. (Eiliges.) Es ereignete sich schon

mehr als einmal in der Neuzeit, daß erledigte Pfarrpfründen
wiederholt ausgeschrieben werden mußten, indem kein geist-
lichcr Kandidat sich anmeldete. An Kantonsgeistlichcn leidet
es zur Zeit Mangel, und die Aussicht auf künftigen In-
wachs ist noch nicht günstig. Wohl mag in der vorhcrr-
schcnd materiellen Zcitströmung, die mit Neligiousglcich.
gültigkeit verbunden ist, ein Hauptgrund davon liegen.
Aber sicher ist es auch, daß der Pfarrgcistlicbkeit, im großen
Ganzen genommen, nicht oie gebührende Würdigung, nicht
die tirchcnrechtliche, wirksame Stellung, nicht die genügende

finanzielle Unterstützung zu theil werde, so daß in Folge
dessen schon mancher studircndc Jüngling der Theologie den

Rücken gekehrt hat. Man beantworte sich z. B. folgende

Fragen, Sind nicht einige Pfründen zu gering dotirt?
Wie lange bleibt oft die Ansbczahlnng von längst verfalle-
nc» Kompetenzen im Rückstände? Welchen leidigen Schutz
hat schon so Mancher bei wohlbegründcten Wünschen oder

Rechtsbcgehrcn gefunden? Wurden nicht wohlmotivirte
Petitionen, welche so viel als vom Gcsammttlerus ans-
gingen, ganz „„berücksichtiget gelassen? Werden geistliche

Stiftungszwecke und Konkordate gehörig respcktirt? Kömmt
dem jeweiligen Pfarrer oder Pfarrvcrwcscr in Betreff der

Mitaufsicht und Mitvcrwaltung über das Kirchengut die

gehörige kirchcnrcchtliche Stellung zu? Wie unwürdig werden
mitunter würdige Geistliche in der Presse behandelt? Werden
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die Bande zwischen Kirche und Schule nicht »lehr ge- -

lockert? — Üioch dic cinte und andere Frage ließe sich da

beifügen; die bereits gestellten sind jedoch inhaltsschwer

genug und nehmen Zcaebdenken, giltcil Willen und That-

kraft znr Genüge in Anspruch, um praktisch in guten Treuen

gelöset zu werden.

Italien. K. Pantaleo, der Feldeaplail Garibaldi's,
rcist im Land umher, um Anhänger für einen Verein libe-

raier Geistlichen zu werben, an dessen Spitze dee Erzbischof

reu Aionreale, d'Aegniste, stehen seil. Augenblicklich ist

erst» stceapel, we seine Bemühungen bis jetzt mit einem

verhällnißmäßig nur sehr geringen Erfolg gekrönt wurden.

Tie Geistlichkeit sieht zu deutlich, was sie von der neuen

Regierung oder vom Mazzinismns zu Hessen hat, um sich

durch die Reden des ist Pantalee bekehren zu lassen.

Frankreich. Paris, 15. April. Vorgestern ist in allen

katholischen Kirchen von Paris der Petcrspfennig zu Gunsten

des Papstes gesammelt worden. Tas Resultat davon soll

so reich ausgefallen sein, daß gestern bei der Pfarrmesse um

9 Uhr in den meisten Kirchen die Andächtigen darüber gc-

lobt wurden, indem in allen Pfarreien das Ertragnis; we-

uigstens das Doppelte, in mehreren sogar das Dreifache

im Vergleich zum vorigen Jahre beträgt. Niemals ist aber

die Tache des Papstes eifriger verfochten ßvorden als vor-

gestern einstimmig von allen Kirchenkanzeln herab, unter

Gm zahlreichsten Andränge der Gläubigen. Alan würde

sich gewaltig irren, wenn man wähnen sollte, daß die Spin-

pathicn der Katholiken Frankreichs für den Papst im Ab-

nehmen wären; sie sind niemals ausgeprägter gewesen als

gerade heute.

Rußland. Der Monde ist im'Stande, den ankbenti-

scheu Tert der im verflossenen Jahre dein Ezaren von dem

Erzbischof voie Mohitew im Namen sämmtlicher litthaui-
sehen Bischöfe überreichten Supplik zu veröffentlichen. Es

werden in derselben ist allgemeine Fordernilgen gestellt.

Die erste geht dahin i daß mg» die nnirten Katholiken des

alte» ruthenisehe» Ritus nicht zum Ucbertritt in die ortho-

dore griechische Religion zwinge. Außerdem werden be-

stimmte Rechte in Bezug auf Mischehen, Gründung von

Pfarrsehnlen, Bau von Kirchen und andern religiösen Ge-

bänden verlangt, ebenso, daß es den Bischöfen gestattet

werde, ohne besondere Erlaubniß der Regierung Juden und

Mohammedaner zum Katholicismus zu bekehren, die päpst-

lichen Zuschriften im Original zu empfangen n. s. w.

Türkei. Die ftftMft Bulgaren von Ponchonk in Ru-

melien, die.zu der katholischen Kirche üoertretcn wollen,

haben von der Pforte oic Erlaubniß zu ihrer Organisation

erhalten. Der apostolische Legat, der armenische Primat,
der gricchisch-unirte Erzbischof und der Vorsteher der bnl-
garischen Kirche haben einen gemeinschaftlichen Aufruf an
die katholische Welt genebtet zu Gunsten der bnlgarisch-grie-
einsehen Kirche, die sich mit der von Rom vereinigt.

St. Peters-Pfennige.
Den, bischöflichen Ordinariat Basel eingesandt-

V.n Pf?. U. in L.
Von cincr Ginnnschändlerin
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'M'rsonalêrcmii'. Ernennung. ftFrciburq.f Die ». Rc-
gicrnng von Freiburg wählte an, IN. die» zum Pfarre'r nach Villarrcpos
den chcmaligen Koacjutor zu St. Nikolaus- Hochw. Hr. Alexander
Bovct, gegenwärtig in Triesi.

â

Kirche» - Vrnà - Handlung

î Iost's Ràî, HossiHl ist m Luzel ll,
äs '

^liefert von allen Arten Kirchenparamente, sowohl Stoffe,
als verfertigte Waaren, als l Meßgewänder, Pluviale,
dazli auch besonders gute Stoffe in gothischen Zeich-

^ nnngcn, Fahrten, alle Arten Kirchengcfässc, Lampen,
^ Leuchter, gothische Verschkrenze urid Kreuzpartikclbc-
" hälter in Monstranzform, Blumen, aller Arten Gold-

und Silber-Spitzen, Borten, Fransen, Tüll-Spitzen,
Meßgürtel, Alben, Stickereien in Gold und Silber,
größere religiöse Statuen, in Holz geschnitzt, und

>1? kleine Statuetten und Reliefbilder in ElstmNinguß.
Reparaturen von allen in dieses Fach einschlagenden

Artikel» werden bereitwilligst besorgt.

Bei Gebrüder Räder in Luzern ist soeben erschienen und kann durch
alle Buchhandlungen bezogen werd,»:

llrbrr das

K a tlfnlikchr Tr a î> M o n s -
und das

protestantisch? Schrift - Princip.
Ein Beitrag zur Symbolik

von

vr. Anton Tanner,
Chorherr und Professor der Tbeologic in Luzcrn.

ülki Seiten in Oktav, br. Preist 7 Fr. 55 Ct.

Dieses durch Originalität, Wisscnschaftlichkeit und guten Geist sich

auszeichnende Buch bespricht in sehr einläßlicher Weise die Fragen, die
sich um die ka t h o i i s ch e Tr a d i t i o us l e l> re drehen, zeigt die Con-
scquei! zen des Protestantischen S cbr i ftpr i n c i P s und weist
die Wahrheit und Vcdeulnng der katholischen Tradition nach in der
Geschichte des kirchlichen Lehrbcgnffes, des Cultus, des christlichen
Lebens und der Geschichte der Kirchcnverfassung.

Das Werk, besonders der zweite Theil, ist nicht ansschlieh-
lich für Theologen pom Fach hcstnnint, sondern es wird auch
der gebildete Laie dasselbe mit Interesse lesen.

Der Verfasser bat sich durch dieses Werk von der theologischen
Facultät der Universität Freiburg den Dort or-Titel
verdient.

Eppecullon â Deneii rnui >A. Fchme»l>immm in ftolollsiun.


	

